
1. Gegenstand der Versicherung

Gegenstand der Versicherung sind nach den Bedin gun -
gen dieser Klausel Vermögensschäden gemäß Ziffer 3,
die in Folge eines nach dem Güterversicherungsvertrag
versicherten Transportes eintreten und nicht mit einem
Güterschaden zusammenhängen (reine Vermögens schä -
den), sofern ein an diesem Transport beteiligter Verkehrs -
träger im Rahmen eines üblichen Verkehrsvertrages nach
deutschem Recht dem Grunde nach haftet.

2. Versichertes Interesse

Versichert ist ausschließlich das eigene Interesse des Ver -
sicherungsnehmers.

3. Vermögensschäden

Versichert sind ausschließlich Verspätungsschäden und
Schäden aus Nachnahmefehlern.

4. Nicht versicherte Gefahren, nicht ersatzpflichtige
Schäden

4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren
4.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig -

nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegs zu -
stand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerk -
zeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerk -
zeu gen als Folge einer dieser Gefahren ergeben;

4.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und son-
stigen bürgerlichen Unruhen;

4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe
von hoher Hand;

4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wel -
len als Waffen, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige
mit wirkende Ursachen;

4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;
4.1.6 der Zahlungsunfähigkeit und des Zahlungsverzuges des

Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder
sonstiger finanzieller Auseinandersetzungen mit den ge -
nannten Parteien, es sei denn, dass
– der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die ge -

nannten Parteien oder den beauftragten Spediteur mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausgewählt
hat;

– der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Käufer
ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrags kei-
nen Einfluss auf die Auswahl der am Transport beteilig-
ten Personen nehmen konnte.

4.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für
4.2.1 Personenschäden und daraus resultierende Folge schä -

den;
4.2.2 Vertragsstrafen (Pönale) und/oder pauschalierten Scha -

den ersatz;
4.2.3 Schäden aus Nichteinhaltung unangemessener Liefer fris -

ten bzw. -garantien;
4.2.4 Schäden im Zusammenhang mit der Erstattung oder Ge -

währung von Subventionen, staatlichen oder überstaatli-
chen Steuervorteilen oder sonstigen Förderungen;

4.2.5 Schäden aus Preisdifferenzen oder nicht realisierten Mehr -
werten der transportierten Güter, sowie Wechselkurs -
schwan kun gen;

4.2.6 Schäden im Zusammenhang mit stornierten, geänderten
oder ausbleibenden Folgeaufträgen;

4.2.7 Schäden im Zusammenhang mit Finanzierungen;
4.2.8 Kosten der Rechtsverfolgung;
4.2.9 Schäden im Zusammenhang mit Zöllen oder sonstigen

Forderungen von Zollbehörden.

5. Selbstbehalt

Der Versicherungsnehmer trägt von jedem ersatzpflichti-
gen Vermögensschaden 20 %, mindestens 250 EUR und
maximal 2.500 EUR, selbst.

6. Höchstentschädigung

Der Versicherer ersetzt versicherte Schäden auf Erstes
Risiko in der nachgewiesenen Höhe unter Berück sich ti -
gung eines vereinbarten Selbstbehaltes.
Die Entschädigung ist begrenzt auf den im Versiche -
rungs vertrag genannten Höchstbetrag.

7. Prämie

Die Prämie ist im zugrunde liegenden Güterversiche -
rungs  vertrag aufgeführt.

8. Obliegenheiten

8.1 Sobald der Versicherungsnehmer vom Eintritt eines Ver -
mögensschadens Kenntnis erlangt und/oder ein Vermö -
gens schaden unmittelbar droht oder eingetreten ist, hat
er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten.

8.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.1
dieser Klausel oder eine der in den Ziffern 15.2, 15.4 und
15.6 DTV Güter 2000 – Fassung 2008 genannten Ob lie -
gen heiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versi -
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei ohne ge -
son derte Mitteilung dieser Rechtsfolgen an den Versiche -
rungsnehmer. Abweichend von Satz 1 bleibt der Versi -
che rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit weder für die Feststellung noch für den Um -
fang des Versicherungsfalls der Leistungspflicht des Ver -
sicherers ursächlich war.

9. Kündigung

Ungeachtet der sonstigen Vertragsbestimmungen ist der
Versicherer berechtigt, die Versicherung nach dieser Klau -
sel mit einer Frist von 1 Monat zu kündigen.
Der Versicherungsnehmer kann innerhalb eines Monats
nach der Kündigung des Versicherers seinerseits den
ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche kündigen.
In jedem Falle erlischt die Versicherung nach dieser
Klausel, mit dem Ende der laufenden Versicherung.

10. Schlussbestimmung

Im Übrigen finden die Bestimmungen der Ziffern 3 bis 5
der DTV Güter 2000 – Fassung 2008 Anwendung.
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